
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2616-2019/DaDi  
Aktenzeichen:  
  
Fachbereich: L - Landrat 
Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung 

  
Produkt: 1.07.01.01 Krankenhäuser und Kliniken 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Zuständigkeit des Kreistages für mittelbare Beteiligungen; 

Bildungszentrums für Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg 

GmbH 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

In Anlehnung an den Beschluss 0957-2017/Da-Di des Kreistages vom 01.11.2017 überträgt der 

Kreistag für den Beschluss nach § 30 Nr. 10 und 11 HKO betreffend Verkauf von Anteilen an der 

Bildungszentrum für Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH die Zuständigkeit auf 

den Kreisausschuss. 
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Begründung: 

 

Die Kreisklinik GmbH als Träger des Bildungszentrums für Gesundheit der Kreiskliniken 

Darmstadt-Dieburg GmbH hat in der Gesellschafterversammlung am 27.08.2019 der Veräußerung 

von Gesellschafteranteilen in Höhe von 49 % an die GKB Klinikbetriebe GmbH (AG 

Königstein/Ts. HRB 3726), Debusweg 3, 61462 Königstein im Taunus zugestimmt.  

 

Die Gesellschafterversammlung des Bildungszentrums hat in seiner Gesellschafterversammlung 

am 23. Juli 2019 der Veräußerung und der gesellschaftsrechtlichen Verflechtung unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Kreiskliniken GmbH zugestimmt.  

 

Allerdings besteht bei einer Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von 

öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie einer unmittelbaren 

Beteiligung oder mittelbaren Beteiligung von größerer Bedeutung an diesen, die ausschließliche 

Zuständigkeit nach § 30 HKO für den Kreistag. 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 01.11.2017 Beschluss 0957-2017/Da-Di beschlossen für 

welche Beteiligungen die Zuständigkeiten auf den Kreisausschuss verlagert werden.  

 

Diese Liste umfasst nicht den Krankenhausbereich, so dass in diesem Fall der Kreistag zuständig 

wäre. 

 

Mit der Veräußerung ist eine Zusammenarbeit ab 01. Oktober – Beginn des Ausbildungsjahres – 

verbunden. 
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